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Beschlussvorlage

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Koblenz zur Einrichtung
einer Jugendvertretung in der Fassung vom 02.10.2014.

Begründung:

Der Jugendrat stellt den Antrag auf Ermöglichung der Einrichtung einer Doppelspitze (Anlage 1).
Der Arbeitsaufwand wurde von den Vorsitzenden z.T. als große zeitliche Belastung empfunden. Um eine
bessere Verteilung der Aufgaben zu ermöglichen, soll dieses Amt nun auf zwei Personen aufgeteilt werden.
Dies verpflichtend zu machen wird nicht gewünscht. Die Möglichkeit soll lediglich satzungsgemäß gegeben
sein.
§ 3 Abs. 2 Satz 1 der Satzung soll daher wie folgt um die Worte „oder zwei“ ergänzt werden:

„Der Jugendrat wählt in der konstituierenden Sitzung für das erste Jahr der Wahlperiode eine/n oder zwei
Vorsitzende/n und eine/n oder mehrere Stellvertreter/innen aus der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder.“

Das Jugendamt befürwortet den Antrag auf Satzungsänderung.

Anlagen:

1. Antrag des Jugendrates auf Satzungsänderung
2. Satzungsentwurf

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Keine

Vorlage: BV/0676/2023 Datum: 20.11.2023

Dezernat 2

Verfasser: 50-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales Az.: 504401

Betreff:

Ermöglichung einer Doppelspitze im Jugendrat

Gremienweg:
01.02.2024 Stadtrat einstimmig mehrheitl. ohne BE

abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geändert

TOP öffentlich Enthaltungen Gegenstimmen

22.01.2024 Haupt- und Finanzausschuss einstimmig mehrheitl. ohne BE
abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geändert

TOP öffentlich Enthaltungen Gegenstimmen

13.12.2023 Jugendhilfeausschuss einstimmig mehrheitl. ohne BE
abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geändert

TOP öffentlich Enthaltungen Gegenstimmen
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